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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Nikolas BRACHER als Vorsitzenden und den Richter Dr. Martin 
DIEHSBACHER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Fr. Schwarz über die Beschwerde des XXXX, StA. 
Türkei, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 31.03.2005, 04 12.266-BAE, nach Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung am 14.05.2009, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 101/2003, 
als unbegründet abgewiesen. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer (vormals: Berufungswerber; im Folgenden auch: 

BF) stellte am 14.06.2004 schriftlich einen Asylantrag und gab gleichzeitig die Bevollmächtigung des 
MigrantInnen-Verein St. Marx zu seiner Vertretung bekannt. Am 29.06.2004 legte der BF vor der EAST-Ost des 
Bundesasylamtes (BAA) einen türkischen Personalausweis sowie eine türkische Sozialversicherungskarte (AS 
13) vor. 
 

Mit Aktenvermerk vom 01.07.2004 wurde das Asylverfahren gemäß § 30 AsylG eingestellt, da sich der 
Asylwerber ungerechtfertigt aus der Erstaufnahmestelle entfernt hatte. 
 

In weiterer Folge wurde der BF am 06.07.2004 vor dem Bundesasylamt zu seinen Personalien, seinem Reiseweg 
und seinen Ausreisegründen niederschriftlich einvernommen. 
 

Mit 08.07.2004 wurde das in Österreich gegen den BF eingeleitete Strafverfahren wegen des Vorwurfs des 
versuchten Mordes gemäß § 90 StPO eingestellt. 
 

Mit Aktenvermerk vom 14.07.2004 wurde das Asylverfahren in Ermangelung der Bekanntgabe einer 
Abgabestelle des BF neuerlich gemäß § 30 AsylG eingestellt. 
 

Mit Telefax vom 07.02.2005 beantragte der BF die Fortsetzung seines Asylverfahrens und gab seine 
Adressänderung bekannt. 
 

Mit Aktenvermerk vom 11.02.2005 wurde das Verfahren des BF nach einer kurzen Einvernahme vom selben 
Tage zugelassen. 
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Am 29.03.2005 erfolgte eine zweite Einvernahme vor dem Bundesasylamt, in welcher der BF zum Reiseweg 
sowie zu den Fluchtgründen befragt wurde. Weiters gab der BF im Zuge dieser Einvernahme bekannt, dass das 
Vollmachtsverhältnis mit dem MigrantInnen-Verein St. Marx aufgelöst sei. 
 

Mit Bescheid vom 31.03.2005 zu og. Zahl hat das Bundesasylamt den Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß 
§ 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs 1 AsylG 1997 wurde die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in die Türkei für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.) 
und dieser gemäß § 8 Abs 2 AsylG "aus dem österreichischen Bundesgebiet" ausgewiesen (Spruchpunkt III.). 
 

Dieser Bescheid wurde dem BF am 05.04.2005 ordnungsgemäß zugestellt, wogegen dieser mit Schriftsatz seines 
nunmehr bevollmächtigten rechtsfreundlichen Vertreters vom 19.04.2005 fristgerecht Berufung (nunmehr: 
Beschwerde) erhob. 
 

Am 30.06.2005 erschien der BF vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat und ersuchte um Aushändigung seines 
Personalausweises (Nüfus), da er damit bei der türkischen Botschaft seine Scheidungsangelegenheit regeln 
wolle. Der Ausweis befand sich nicht im Akt und konnte daher nicht ausgehändigt werden. 
 

Mit Schreiben vom 26.07.2006 übermittelte das Zollamt Linz einen Strafantrag gegen den Verein ATIB wegen 
einer Übertretung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, unter anderem aufgrund der illegalen 
Beschäftigung (ohne Beschäftigungsbewilligung, Zulassung als Schlüsselkraft, Anzeigebestätigung, 
Arbeitserlaubnis, Befreiungsschein oder Niederlassungsausweis) des BF als Aushilfskellner. 
 

Der Asylgerichtshof forderte den BF mittels Schreiben vom 25.11.2008 auf, im Wege seiner im Herkunftsland 
aufhältigen Verwandten oder sonstigen Personen binnen einer Frist von vier Wochen für das Verfahren relevante 
Urkunden zum Nachweis über ein gegen den BF in der Türkei angeblich eingeleitetes Strafverfahren 
beizuschaffen und vorzulegen. 
 

Mit Schreiben vom 03.12.2008 teilte die zuständige fremdenpolizeiliche Behörde mit, dass der BF mit Urteil des 
LG für StrafsachenXXXX wegen schwerer absichtlicher Körperverletzung gemäß § 87 Abs. 1 StGB 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von fünfzehn Monaten, davon zwölf Monate bedingt auf eine Probezeit von 
drei Jahren, verurteilt wurde. 
 

Der Vertreter des BF ersuchte mit Antrag vom 24.12.2008 um Erstreckung der Frist zur aufgetragenen 
Urkundenvorlage. 
 

Mit Telefax vom 30.12.2008 langte eine Kopie der Strafkarte sowie des Urteils vom XXXX betreffend der 
Verurteilung des BF wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung beim Asylgerichtshof ein. 
 

Mit Schreiben vom 22.01.2009 teilte der BF über seinen Vertreter mit, dass er zum einen nicht über die 
erforderlichen finanziellen Ressourcen verfüge um einen Anwalt in der Türkei zu beauftragen und zum anderen 
selbst Österreich nicht verlassen könne, um wie aufgefordert für das Verfahren relevante Urkunden 
beizuschaffen. 
 

Am 14.05.2009 führte der Asylgerichtshof in der Sache des BF eine öffentliche mündliche Verhandlung im 
Beisein des BF und seiner Vertretung durch. Ein Vertreter des Bundesasylamtes war entschuldigt nicht 
erschienen. 
 

In dieser Verhandlung wurde der BF neuerlich zu seinem bisherigen Vorbringen gehört, ihm die Gelegenheit zur 
Vorlage von Beweismitteln gegeben und wurde mit ihm die aktuelle Situation im Herkunftsstaat in Beziehung 
zu seinem Vorbringen anhand der von Amts wegen als Beweismittel herangezogenen länderkundlichen 
Informationen erörtert. 
 

Weiters wurde dem BF in der Verhandlung eine Frist von vier Wochen zur Vorlage von Beweismitteln zum 
behaupteten Verfahren in der Türkei gewährt. Erklärend wurde durch den Verhandlungsleiter ausgeführt, dass 
mit Hilfe einer von ihm unterfertigten Vollmacht jeder Anwalt in der Türkei - eventuell auch mit Hilfe der 
Brüder des BF in der Türkei - Akteneinsicht nehmen und zumindest Mitteilung an den Asylgerichtshof machen 
könne. 
 

Vom BF vorgelegt und in Kopie zum Akt genommen wurde in der mündlichen Beschwerdeverhandlung ein 
durch die türkische Botschaft in Wien im August 2005 ausgestellter neuer Nüfus (Personalausweis). 
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II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wurde festgestellt und der gegenständlichen. Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der BF trägt die im Spruch angeführten Personalien, er ist Staatsangehöriger der Türkei, Angehöriger der 
kurdischen Volksgruppe und Moslem. Der BF stammt aus der Stadt A., wo er auch zwischen 1985 und 1990 die 
Grundschule sowie im Anschluss daran die allgemein bildende höhere Schule von 1990 bis 1995 besuchte. Nach 
Schulabschluss arbeitete der BF in den Sommermonaten in der Landwirtschaft seiner Eltern mit und war die 
restliche Zeit des Jahres in Ankara als Hilfsarbeiter beschäftigt. Von 1998 bis 1999 leistete der BF seinen 
Militärdienst ab. Anschließend arbeitete der BF von 2000 bis 2003 als Hilfsarbeiter. Im Jahr 2003 verzog der BF 
nach Ankara um dort für ca. ein Jahr zu arbeiten und anschließend nach Österreich auszureisen. Nachdem der BF 
illegal in das Bundesgebiet eingereist war, stellte er am 14.06.2004 einen Asylantrag. 
 

In der Türkei bzw. in der ehemaligen Heimat des BF halten sich seine Eltern, seine geschiedene Frau (Heirat in 
der Türkei, Scheidung in Österreich), seine zwei Töchter aus dieser Ehe, seine drei Schwestern sowie seine drei 
Brüder auf. Für seine minderjährigen Töchter zahlt der BF Unterhalt, diese leben im Heimatdorf des BF bei 
seinen Eltern, welche eine eigene Landwirtschaft betreiben. Der BF hat regelmäßigen Kontakt mit seinen Eltern, 
seinen Kindern, seinen im Heimatdorf lebenden Schwestern und seinen in Istanbul lebenden Brüder. 
 

In Österreich ging der BF illegalen Beschäftigungen nach. 
 

Der BF befand sich in Österreich aufgrund des Urteils vomXXXX des LG für Strafsachen XXXX wegen 
absichtlicher schwerer Körperverletzung für drei Monate in Haft (Haftbeginn 22.09.2008), der restliche Teil der 
fünfzehnmonatigen Strafe wurde unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. 
 

1.2. Zu den vom Beschwerdeführer vorgebrachten Ausreisegründen wurde festgestellt: 
 

1.2.1. Nicht feststellbar war, dass der BF, wie von ihm behauptet, vor der Ausreise einer fortgesetzten und 
konkret gegen ihn gerichteten behördlichen Verfolgung aus dem Grunde eines gegen ihn eingeleiteten 
Strafverfahrens ausgesetzt war noch dass sich daraus pro futuro ein Verfolgungsmoment den BF betreffend im 
Falle der Rückkehr in die Türkei ergibt. 
 

Nicht feststellbar war weiters, dass der BF von Verwandten einer von ihm angeblich getöteten Person oder 
anderen Bewohnern eines Nachbardorfes aus dem Grunde der sogen. "Blutrache" verfolgt worden wäre oder pro 
futuro verfolgt würde. 
 

1.2.2. Im Hinblick auf eine behauptete Verfolgung wegen der bloßen Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe 
ist auszuführen, dass angesichts der allgemeinen Lage der Kurden in der Türkei, in Verbindung mit der Tatsache, 
dass auch im Herkunftsstaat des BF ein großer kurdischer Bevölkerungsanteil einschließlich mehrerer 
Verwandter des BF lebt, die offenkundig auch keiner systematischen Verfolgung ausgesetzt sind, eine 
asylrelevante Gefährdung des BF aus diesem Grunde nicht feststellbar ist. Dies ist in gleicher Weise für 
Angehörige der alevitischen Glaubensrichtung festzustellen, wobei aufgrund der Angaben des BF zu dieser 
Tatsache nicht festgestellt werden konnte, dass der BF überhaupt ein Alevite ist, bzw. festzustellen war, dass 
auch bei Wahrunterstellung der diesbezüglichen Angaben über seine Glaubenszugehörigkeit keine 
Verfolgungsgefahr aus diesem Grunde für ihn bestünde. 
 

1.2.3. Im Lichte dieser Feststellungen war insgesamt eine begründete Furcht des BF vor Verfolgung aus den von 
ihm behaupteten oder aus anderweitigen Gründen im Falle einer Rückkehr in die Türkei nicht feststellbar. 
 

1.2.4. Eine anderweitige Gefährdung des BF im Gefolge der Rückkehr, die einer Verletzung seiner durch die 
EMRK geschützten Rechte gleichkäme, war ebenso nicht feststellbar. Insbesondere wäre er auch keiner 
existentiellen Bedrohung mangels einer hinreichenden Lebensgrundlage ausgesetzt. 
 

1.3. Der Beschwerdeführer kann sich im Falle der Rückkehr auf seine bereits vor der Ausreise aus dem 
Herkunftsstaat gezeigte Selbsterhaltungsfähigkeit stützen bzw. konnte er auch in Österreich aus eigenen Kräften 
für seinen Lebensunterhalt sorgen. Darüber hinaus verfügen die verschiedenen Angehörigen des 
Beschwerdeführers, nämlich seine Eltern und seine Geschwister in seiner Heimat über offenbar hinreichende 
Existenzmöglichkeiten. Allenfalls kann er bei anfänglichen materiellen Schwierigkeiten nach der Rückkehr auf 
die Unterstützung seiner Verwandten zurückgreifen. Ihm steht eine zumutbare Unterkunft auch bei seinen 
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nächsten Angehörigen, bei seinen Kindern und Eltern auf dem Bauernhof zur Verfügung. Er hat demnach, 
soweit es die notwendige Existenzgrundlage für sich angeht, in diesem Fall - auch vor dem Hintergrund der 
allgemeinen Lage in der Türkei - in materieller Hinsicht keine aussichtlose Lage zu gewärtigen. 
 

1.4. Zur Lage in der Türkei: 
 

1.4.1. Im Hinblick auf die aktuelle Situation in der Türkei wird auf die Feststellungen im - in der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung erörterten - länderkundlichen Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes zur aktuellen 
Lage in der Türkei von September 2008 verwiesen, welcher nachstehend zusammengefasst wiedergegeben wird: 
 

Im Hinblick auf das Vorbringen des BF war festzustellen, dass es bei einem dzt. Anteil der Kurden von etwa 
einem Fünftel an der Gesamtbevölkerung der Türkei, d.h. etwa 14 Mio. Kurden, der sich auf die gesamte Türkei 
verteilt und zum größten Teil in die türkische Gesellschaft integriert ist, zu keinen systematischen und weit 
verbreiteten Repressionen gegen Staatsbürger kurdischer Herkunft kommt. 
 

Das Gleiche trifft auf die Anhänger der alevitischen Glaubenslehre in der Türkei zu, deren Zahl sich ebenfalls im 
zweistelligen Millionenbereich bewegt und die sowohl der kurdischen wie der türkischen Volksgruppe 
angehören. Mit schätzungsweise 15 Millionen (rund ein Fünftel der türkischen Bevölkerung) bilden die Aleviten 
nach den Sunniten die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft der Türkei. In der Türkei leben sowohl türkische als 
auch kurdische Aleviten, die ihren Glauben je nach Herkunftsregion unterschiedlich praktizieren. Konkrete 
Beschwerden über Diskriminierungen liegen nicht vor. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Als Beweismittel wurden herangezogen: 
 

Die erstinstanzlichen Aktenteile unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des BF 
 

Die persönlichen Angaben des BF vor dem Asylgerichtshof 
 

Die oben angeführten länderkundlichen Feststellungen anhand der angeführten Informationsquelle 
 

Die vom BF vorgelegten Personalurkunden 
 

Der österr. Strafregisterauszug sowie das Urteil des LG für Strafsachen XXXXbetreffend die Verurteilung des 
BF wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung 
 

2.1. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich nach Maßgabe folgender Erwägungen: 
 

2.1.1. Die Feststellungen zur Identität des BF und seinen Familienverhältnissen in Österreich sowie in der Türkei 
ergeben sich in nachvollziehbarer Weise aus dem vom BF in Vorlage gebrachten türkischen Personalausweis 
vom Februar 2002 sowie dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten türkischen Personalausweis vom 
August 2005 und den diesbezüglich glaubwürdigen Angaben des BF. 
 

2.1.2. Die Feststellungen zur ethnischen und regionalen Herkunft des BF ergeben sich aus dem Akteninhalt, 
insbesondere den türkischen Personaldokumenten des BF, und dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung, 
ebenso die Feststellungen zu den genaueren Lebensumständen des BF vor der Ausreise und denen seiner 
Angehörigen und Verwandten damals wie heute. 
 

Zum letzten Aufenthalt des BF vor seiner Ausreise ist auszuführen, dass er im Zuge des gesamten 
Asylverfahrens inkonsistente bzw. widersprüchliche Angaben zu seinem konkreten Wohnsitz und seiner 
Arbeitstätigkeit bis zu diesem Zeitpunkt machte, und dies offenkundig mit seinem Versuch in Zusammenhang 
stand für diese Zeit ein Bedrohungsszenario zu konstruieren, welches angesichts seines normalen Aufenthalts 
und seiner Arbeitstätigkeit in Ankara im Jahr vor seiner Ausreise aber nicht nachvollziehbar bzw. unplausibel 
gewesen wäre. Dem BF wäre es insbesondere nicht möglich gewesen in Ankara unbehelligt zu arbeiten und zu 
leben, wenn er tatsächlich wegen des Vorwurfs des Mordes bzw. eines Kapitalverbrechens polizeilich gesucht 
worden wäre. Diese Würdigung wird auch durch die mehrmalige Aussage des BF in der mündlichen 
Verhandlung unterstrichen, dass er sich auf Vorhalt plötzlich an nichts mehr erinnern konnte bzw. zu den letzten 
drei Jahren in der Türkei vor seiner Ausreise keine konkreten Angaben mehr machen konnte. In Zusammenschau 
der Angaben des BF über das gesamte Asylverfahren hinweg ergab sich daher die Schlußfolgerung, wonach er 
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jedenfalls das letzte Jahr vor seiner Ausreise in Ankara aufhältig war und er dort einer Beschäftigung nachging 
um sich Geld für seine Ausreise nach Österreich zu beschaffen. 
 

Die Feststellungen zur Straffälligkeit des BF in Österreich ergeben sich aus dem Strafregisterauszug sowie aus 
Einsichtnahme in das übermittelte Gerichtsurteil des LG für Strafsachen XXXX. 
 

2.1.3. Zu den oben getroffenen Feststellungen die behaupteten Ausreisegründe betreffend ist wie folgt 
auszuführen: 
 

2.1.3.1. Vor dem Bundesasylamt hat der BF im Wesentlichen ins Treffen geführt, er habe aus seiner Heimat 
fliehen müssen, da gegen ihn wegen der Folgen eines Schusswechsels im Rahmen eines Konfliktes zwischen den 
Bewohnern seines Heimat- und denen eines Nachbardorfs ein Strafverfahren eingeleitet worden sei. Er sei 
deshalb polizeilich wegen Mordes gesucht worden, wobei er angab, im letzten Jahr vor seiner Ausreise in 
Ankara zwar keine Berührung mit der Polizei gehabt, aber von seiner Familie gehört zu haben, dass die Polizei 
nach ihm suche. Weiters müsse er im Falle seiner Rückkehr mit einem Racheakt der Familie des Ermordeten 
bzw. der anderer feindlicher Dorfbewohner rechnen. 
 

Das Bundesasylamt ging aufgrund der "Allgemeinheit und der mangelnden Nachvollziehbarkeit des 
Vorbringens" sowie der Tatsache, dass der BF über keinerlei Beweismittel für seine Behauptungen verfügte, von 
der mangelnden Glaubwürdigkeit der Fluchtgründe des BF aus. Weiters hätten die Angaben des BF 
Ungereimtheiten und Widersprüche enthalten und würde der Aufenthalt von über einem Jahr nach dem 
angeblich fluchtauslösenden Ereignis in der Türkei bei einer tatsächlich bestehenden Verfolgung jeglicher Logik 
entbehren. Insgesamt betrachtet sei auch aufgrund der vagen und unsubstantiierten Aussagen nicht davon 
auszugehen, dass der BF einer unmittelbaren oder mittelbaren staatlichen Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention ausgesetzt gewesen ist bzw. im Falle einer Rückkehr ausgesetzt sein würde. Auch eine 
Gefährdungssituation iSd § 57 Abs 2 FrG wurde verneint und ergänzend ausgeführt, dass in der Türkei 
gegenwärtig keine derart extreme Gefährdungslage bestünde, durch die praktisch jeder der konkreten Gefahr 
einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre. Da durch die in der Türkei 
lebende Familie des BF ein soziales Auffangnetz gewährleistet sei, könne der BF im Falle seiner Rückkehr auch 
nicht in eine lebensbedrohende Notlage geraten. Da der BF keine Verwandten in Österreich gehabt bzw. 
Hinweise auf ein besonderes Privatleben gefehlt hätten, habe auch kein Eingriff in Art. 8 EMRK vorgelegen. 
 

In seiner Beschwerde wiederholte der Vertreter des BF im Wesentlichen die bisherigen Fluchtgründe. Erstmalig 
wurde angeführt, dass dem BF aufgrund seiner kurdischen Herkunft ein Schutz durch die türkischen Behörden 
verwehrt werden würde und er auch im Falle seiner Inhaftierung im Gefängnis den Übergriffen durch türkische 
Wachebeamte ausgeliefert wäre. Zum Beweis für die Zustände in den türkischen Gefängnissen sowie die 
Gewaltbereitschaft der türkischen Polizei im Zuge von Demonstrationen wurde aus dem Amnesty International- 
Bericht / Deutschland 2004 zitiert. Jedenfalls hätte das Bundesasylamt seine Entscheidung auf einseitiges 
Berichtsmaterial gestützt. Unberücksichtigt habe das Bundesasylamt auch die Tatsache gelassen, dass der BF 
über eine Freundin und einen Cousin in Österreich verfügt. Durch die Ausweisung würde der BF weiters seine 
Lebensgrundlage verlieren und hätte keine Möglichkeit Geld zu verdienen, sich zu ernähren oder sonst für sein 
Fortkommen zu sorgen. 
 

2.1.3.2. Das erkennende Gericht schließt sich im Lichte dieser Darstellung des wesentlichen Sachverhalts aus 
folgenden Gründen insgesamt der Ansicht der belangten Behörde an, dass der BF eine behauptete Verfolgung 
aus den von ihm behaupteten Gründen gar nicht glaubhaft zu machen vermochte: 
 

Er verwickelte sich zum einen über den Verlauf des Verfahrens hinweg in seinem Vorbringen in fortgesetzte 
Widersprüche und gelang es ihm auch nicht diese in der Verhandlung zu klären, vielmehr verwickelte er sich im 
Zuge derselben wiederum in neue Widersprüche. 
 

Schon betreffend die grundlegenden Fakten des angeblich fluchtauslösenden Ereignisses an sich konnte der BF 
keine konsistenten Angaben machen. So gab er in seiner ersten Einvernahme vor dem Bundesasylamt an, dass es 
zu einem Streit zwischen seinem Heimat- und einem Nachbardorf gekommen sei, da das andere sunnitische Dorf 
kein alevitisches Dorf wie das des BF in seiner Umgebung akzeptiert habe. Als er eines Tages von diesem Streit 
gehört habe, sei er zum Ort des Geschehens gegangen um die weiteren neun anwesenden Bewohner des eigenen 
Dorfes gegen die fünfzehn Personen des anderen Dorfes zu unterstützen. Im Zuge der zweiten Einvernahme gab 
der BF dagegen an, dass es mit dem Nachbardorf zum Streit gekommen sei, da es jährlich einen Streit um einen 
Wald gegeben habe und sich die Bewohner der zwei Dörfer nicht darüber einigen konnten. Der BF habe vom 
Streit gehört und sei mit fünf bis sechs Personen zum Vorfallsort gegangen, wo sich bereits dreißig bis vierzig 
Leute befunden hätten. Über Vorhalt durch das Bundesasylamt, dass der BF in der ersten Einvernahme noch 
angegeben hatte, dass streitauslösend ein (religiöser) Konflikt zwischen Sunniten und Aleviten gewesen sei, 
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erwiderte dieser, dass es auch darum gegangen sei. In der mündlichen Beschwerdeverhandlung wiederum führte 
der BF aus, dass sich die Bewohner beider Dörfer im Wald getroffen hätten, um dort Holz zu schlagen und im 
Zuge dessen erst ein Streit über die Holzbewirtschaftung ausgebrochen sei. Der BF sei erst später mit vier bis 
fünf Personen zu der Stelle im Wald gekommen, wo der Streit stattgefunden habe. Eine Erklärung, warum seine 
Vorfallsschilderungen in solcher Weise voneinander abweichen, konnte der BF auf Vorhalt nicht geben. 
 

Konsistent gab der BF lediglich an, dass sein Onkel im Zeitpunkt, als er am Vorfallsort eintraf, auf dem Boden 
gelegen und um Hilfe gebeten habe. Dann habe der BF - laut erster Einvernahme - mit einem Jagdgewehr acht 
bis zehn Schüsse abgegeben. Über Vorhalt in der zweiten Einvernahme, in welcher der BF angab, lediglich einen 
Schuss abgegeben zu haben, führte der BF aus, dass es sich hierbei um ein Missverständnis gehandelt habe, und 
es gar nicht möglich sei, mit einer Doppellaufflinte mit Vogelschrot acht bis zehnmal zu schießen. 
Demgegenüber führte der BF in der mündlichen Verhandlung aus, dass er eine Jagdwaffe mit acht Schuss 
besessen, jedoch nur einen Schuss abgegeben habe. Auch diese Widersprüche zeigen, dass sich der BF bei allen 
in die Tiefe gehenden Befragungen in Widersprüche verwickelte. Wohl auch aus diesem Grund wollte der BF 
zuletzt über den genauen Zeitpunkt dieses behaupteten Streites keine Angaben machen. Vielmehr versuchte er 
stets insbesondere in seinen zeitlichen Angaben vage zu bleiben und meinte er im Zuge seiner zweiten 
Einvernahme vor dem Bundesasylamt sogar, dass der Einvernahmeleiter betreffend des Zeitpunktes des Vorfalls 
"irgendetwas hinschreiben" solle. 
 

Auch zum Grund für das behaupteter Weise gegen ihn eingeleitete Strafverfahren, nämlich der Verletzung bzw. 
Ermordung eines Menschen im Zuge dieses Streites, machte der BF keine widerspruchsfreien Angaben. 
Vielmehr gab er in seiner ersten Einvernahme an, dass drei Bewohner seines Dorfes ermordet wurden und einer 
verletzt wurde, und auf der Gegenseite ein Toter und drei Verletzte zu beklagen gewesen seien. Im Zuge der 
zweiten Einvernahme gab der BF sodann an, dass aufgrund seines ersten Schusses der Streit beendet worden sei 
und er nicht wisse, ob es überhaupt einen Toten gegeben habe bzw. ob die Person, auf die er geschossen habe, 
tatsächlich verstorben sei. Bei dieser Angabe blieb der BF auch in der mündlichen Beschwerdeverhandlung, in 
welcher er angab, er habe einen Schuss abgegeben und dabei eine Person getroffen. Wie diese Person heiße 
wisse er nicht, lediglich dass sie aus dem verfeindeten Dorf stamme. Wiederum widersprüchlich führte er im 
Gegensatz zur Einvernahme vor dem Bundesasylamt, wonach der Streit nach seinem Schuss beendet gewesen 
sei, in der mündlichen Verhandlung aus, dass auch die Leute, die mit ihm gekommen seien sowie die Leute aus 
dem Nachbardorf geschossen hätten. Auch zur Anzahl der Verletzten bzw. Toten gab der BF nunmehr an, dass 
es, wie er später erfahren habe, einen Toten und drei bis vier Verletzte gegeben habe. 
 

Im Widerspruch zu der Angabe, dass er überhaupt nicht wisse, was mit der Person geschehen sei, auf welche er 
geschossen habe, da er gleich nach dem Schuss davongelaufen sei, gab der BF nunmehr vor dem 
Asylgerichtshof an, dass er aus ca. 15-20 Meter Entfernung auf eine Person geschossen habe, diese zu Boden 
fallen sah und sich anschließend seine Begleiter um ihn gekümmert hätten. Erst im Zuge dieser letzten Aussage 
gab der BF damit definitiv an, dass er selbst gesehen habe und damit wisse, dass er jemanden zumindest verletzt 
habe, während er bis zu diesem Zeitpunkt - wie oben ausgeführt - immer wieder nur vage angab, dass er glaube 
oder gehört habe, dass er jemanden verletzt oder getötet haben soll. 
 

Die gesamte Vorfallsschilderung war mit derart vielen Widersprüchen behaftet, dass den Angaben des BF schon 
aus diesem Grunde keine Glaubwürdigkeit zuerkannt werden konnte. 
 

Unterstrichen wurde diese Unglaubwürdigkeit weiters im Besonderen durch die Tatsache, dass der BF 
mehrmals, zuletzt vom Asylgerichtshof in Vorbereitung auf die Verhandlung, erfolglos aufgefordert wurde 
Unterlagen betreffend das angeblich gegen ihn im Herkunftsstaat eingeleitete Strafverfahren vorzulegen. 
Begründend (für seine fehlende Mitwirkung an der Feststellung des entscheidungswesentlichen Sachverhalts) 
führte der BF vorerst in einer schriftlichen Stellungnahme aus, dass er über keine ausreichenden finanziellen 
Mittel verfügen würde um einen Anwalt in der Türkei mit der Beischaffung von Unterlagen über das behauptete 
Strafverfahren zu betrauen. Nachdem ihm in der mündlichen Verhandlung angesichts eigener entsprechender 
Angaben vorgehalten worden war offenbar doch über ausreichende finanzielle Mittel zu verfügen, verlegte sich 
der BF (im Beisein seines anwaltlichen, offenkundig von den Ausführungen des BF irritierten Vertreters, der für 
den BF noch die vorherige Stellungnahme verfasst hatte) ausweichend und ohne nähere Darlegung der Gründe 
auf den Standpunkt, dass er gar daran nicht gedacht habe bzw. es ihm eben grundsätzlich nicht möglich sei 
Unterlagen vorzulegen. Die angesichts dessen in der Verhandlung gesetzte weitere Frist zur Vorlage von 
Beweismitteln ließ der BF wiederum ungenützt verstreichen, obwohl mit dem BF ausdrücklich erörtert worden 
war, dass es dem Asylgerichtshof bekannt sei, dass es in der Türkei einem Anwalt mit einer beglaubigten 
Vollmacht möglich sei Akteneinsicht zu nehmen und Aktenkopien anzufertigen. Dem hat der BF im Übrigen 
auch nicht widersprochen, und war aus dem ungenützten Verstreichen der weiteren vierwöchigen Frist zuletzt zu 
schließen, dass der BF offenbar deshalb keinerlei Unterlagen beischaffen konnte, da niemals ein Strafverfahren 
gegen ihn in der Türkei anhängig gemacht wurde. 
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Diesbezüglich konnte der BF auf Nachfrage auch keine nachvollziehbaren Angaben dazu machen, woher ihm 
denn bekannt sei, dass ihn die Polizei in der Türkei gesucht habe bzw. nach wie vor suche. So gab er im Zuge 
seiner ersten Einvernahme an, dass er wisse, dass die Polizei ihn suche, da ihm dies sein Vater - als er selbst 
schon in Österreich gewesen sei - am Telefon gesagt habe. Bei der zweiten Einvernahme gab der BF dagegen an, 
dass er bei einem Freund auf Besuch gewesen sei, der zufällig mit einem Onkel des BF telefoniert habe und 
dieser sodann mitgeteilt habe, dass der BF noch immer gesucht werde. Vor dem Asylgerichtshof führte der BF 
an, dass er von der polizeilichen Suche nach ihm wisse, da sein Chef mit seinem Vater darüber gesprochen habe. 
Sein Chef habe ihm auch gesagt, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliege. Auch sein Vater würde ihm noch 
immer telefonisch mitteilen, dass er gesucht werde. Insgesamt war der BF daher auch in diesem Punkt 
widersprüchlich und damit nicht glaubwürdig. 
 

Über diese Erwägungen hinaus geht das erkennende Gericht davon aus, dass es den Sicherheitsbehörden - bei 
Wahrunterstellung einer tatsächlichen Fahndung nach ihm - wohl möglich gewesen wäre, den BF im Laufe 
seines einjährigen Aufenthalts und somit in zeitlicher Nähe zur angeblichen Straftat in Ankara, wo er ja 
wohnhaft war und ebenso bis zuletzt einer Beschäftigung nachging, für den Fall eines tatsächlichen Interesses an 
ihm habhaft zu werden. An dieser Feststellung ändert auch nichts, dass er zuletzt auf Vorhalt dessen behauptete, 
er habe sich angeblich versteckt gehalten, da er ja anderen Angaben nach in dieser Zeit gearbeitet habe und 
damit wohl für die Polizei auch auffindbar gewesen wäre. Die Tatsache des einjährigen Aufenthalt des BF in 
Ankara lässt sich damit schon nicht mit einer angeblichen polizeilichen Verfolgung in Einklang bringen. 
 

Ebenso wenig ließ sich mit einer behaupteten polizeilichen Verfolgung des BF in Einklang bringen, dass er sich 
im Jahre 2005 in Österreich einen neuen Personalausweis über die türkische Botschaft ausstellen ließ, da er wohl 
im Falle der tatsächlichen Angst vor Strafverfolgung durch die türkischen Behörden wegen eines 
Kapitalverbrechens nicht mit diesen in Kontakt getreten wäre und diese ihm auch nicht problemlos und ohne 
weitere Folgen einen entsprechenden Ausweis ausgestellt hätten. 
 

Letztlich war aus diesen Erwägungen auch zu folgern und festzuhalten, dass mangels Glaubhaftmachung des 
angeblich Flucht auslösenden Vorfalles an sich in weiterer Folge auch nicht angenommen werden konnte, dass 
die Angehörigen einer angeblich vom BF ermordeten Person bzw. dessen Nachbarn den BF aus dem Grunde der 
"Blutrache" verfolgt hätten bzw. verfolgen würden. Entsprechende weitere schlüssige Ausführungen dazu blieb 
der BF auch schuldig. Die Behautpung des BF, dass aus diesem Grunde (nämlich der Angst vor Rache) auch die 
Brüder des BF in Istanbul leben würden, war als bloße, zuletzt noch eingeworfene Schutzbehauptung des BF 
ohne glaubwürdige Grundlage zu werten. Vor allem führte der BF selbst auch noch aus, dass die Gendarmerie 
allgemein sehr streng vorginge um solche Vorfälle (gemeint: Blutrache) zu verhindern und konnte der BF über 
entsprechenden Vorhalt durch den Asylgerichtshof, dass er ja dann auch deren Schutz in Anspruch nehmen 
könnte, lediglich angeben, dass die Gendarmerie "nicht jederzeit bei ihm sein" könne, was jedoch keine 
Rückschlüsse auf eine generell in der Türkei nicht gegebene Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit des Staates 
zuließe. 
 

Die in der Beschwerde getroffenen Ausführungen zu etwaigen Haftbedingungen in der Türkei konnten als solche 
dahin gestellt bleiben, da einerseits der BF schließlich selbst in der mündlichen Beschwerdeverhandlung noch 
angab, dass es für ihn kein Problem sei eine allfällige Haftstrafe in der Türkei auch abzubüßen (was zuletzt auch 
seine angebliche Furcht vor Strafverfolgung in der Türkei als Ausreisegrund obsolet machte), und andererseits ja 
gar nicht feststellbar gewesen war, dass er überhaupt wegen eines gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens Gefahr 
liefe in Haft zu kommen. Einen Bezug des Vorbringens des BF zu den in der Beschwerde erwähnten Berichten 
betreffend das Verhalten der türkischen Polizei im Zuge von Demonstrationen konnte der Gerichtshof schon gar 
nicht erkennen. 
 

Die persönliche Glaubwürdigkeit des BF war im Übrigen noch durch seine rechtskräftige strafrechtliche 
Verurteilung durch die österreichische Justiz wegen des Vorwurfs der schweren absichtlichen Körperverletzung 
belastet, die er auf Vorhalt auch noch in der Beschwerdeverhandlung in der Frage seiner Schuld in Abrede 
stellte. 
 

Der Asylgerichtshof schließt sich im Lichte dessen daher den Schlussfolgerungen der erstinstanzlichen Behörde 
an, dass der BF mit seinem Vorbringen weder glaubhaft machen konnte, dass er überhaupt einer zielgerichteten 
staatlichen Verfolgung aus den genannten Gründen unterlegen war noch dass er durch Privatpersonen 
(Bewohner des feindlichen Dorfes oder Angehörige des angebliche Ermordeten) bedroht wurde bzw. werden 
würde. 
 

Aus diesem Sachverhalt war daher letztlich kein asylrelevantes aktuelles Bedrohungsszenario zum Zeitpunkt der 
Ausreise sowie folgerichtig auch für den Fall der dzt. Rückkehr pro futuro den BF betreffend abzuleiten. 
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2.1.4. Die Feststellungen zur mangelnden Verfolgung von Kurden und Aleviten in der Türkei gründen sich auf 
den herangezogenen länderkundlichen Bericht und gab der BF zwar selbst in der mündlichen Verhandlung 
allgemein an, dass in der Türkei Kurden und Aleviten im Allgemeinen diskriminiert werden würden. 
Andererseits führte er aus, dass er selbst dazu nichts sagen könne, da er nicht wisse, ob das aktuell zutreffe. Auch 
vor dem Bundesasylamt gab der BF im Zuge der Einvernahmen wiederholt an, dass er weder aufgrund seiner 
Religionszugehörigkeit noch aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit verfolgt worden sei. 
 

Damit ergibt sich schon aus den Angaben des BF selbst, dass er aus diesen Gründen keiner aktuellen, konkret 
gegen ihn gerichteten Verfolgung ausgesetzt war oder im Falle einer Rückkehr ausgesetzt sein wird. 
 

2.1.5. Die Feststellungen oben zum Fehlen einer aktuellen Rückkehrgefährdung in Form einer eventuell nicht 
hinreichenden Lebensgrundlage stützen sich auf das eindeutige Ermittlungsergebnis in Form der persönlichen 
Darstellung des BF die Lebensumstände seiner Verwandten betreffend sowie der Behauptung seiner eigenen 
Erwerbstätigkeit sowohl in der Türkei als auch in Österreich. 
 

2.1.6. Die Feststellungen zur Situation in der Türkei stützen sich auf die auszugsweise zitierten länderkundlichen 
Berichte. Angesichts der Seriosität dieser Quelle und der Plausibilität dieser Aussagen besteht kein Grund, an 
diesen Angaben zu zweifeln. Der BF ist mit seiner Aussage, dass sich aus Medienberichten entnehmen ließe, 
dass sich die Situation in der Türkei nicht so gut darstellen würde wie im Bericht behauptet, diesem Bericht nicht 
substantiiert und auf gleicher Ebene entgegengetreten, zumal sich der Bericht des Auswärtigen Amtes mit einer 
großen Bandbreite an Informationsquellen auseinandersetzte, wie dies dort auch detailliert angeführt ist. 
 

Weder ließ sich daraus ein relevantes Bedrohungsszenario den BF betreffend wegen seiner 
Volksgruppenzugehörigkeit noch seiner religiösen Ausrichtung ableiten. Eine systematische Diskriminierung 
oder gar Verfolgung in asylrelevanter Intensität aus religiösen oder ethnischen Gründen durch staatliche 
Institutionen oder eine mangelnde Schutzwilligkeit derselben angesichts allfälliger Übergriffe Dritter war 
ebensowenig festzustellen. 
 

III. Rechtlich folgt: 
 

1. Gemäß § 75 Abs 1 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005, sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach 
den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 
und 60 dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur Erlassung einer 
Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, 
nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser 
Bestimmungen führen. 
 

Gemäß § 44 Abs 1 AsylG idF BGBl I Nr. 101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Die §§ 8, 15, 22, 23 Abs 3, 5 und 6, 36, 
40 und 40a sind gemäß § 44 Abs 3 leg cit idF BGBl I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs 1 
anzuwenden. 
 

Nachdem der Beschwerdeführer seinen Asylantrag am 14.06.2004 gestellt hat, ist das gegenständliche Verfahren 
somit nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in den Fassungen BGBl. I Nr. 
126/2002 sowie BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) zu führen. 
 

Gemäß § 38 Abs 1 AsylG 1997 entschied der unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide 
des Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 AsylG 2005, diesem hinzugefügt durch Art. 2 Z. 54 Asylgerichtshofgesetz AsylGHG 2008, 
sind am 1.Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof 
weiterzuführen. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in 
Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich 
vorgesehen ist. Gemäß § 60 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen 
zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 
42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder 
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Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender 
Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die 
Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die 
Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den 
Kammersenat vor. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem AsylG 2005 nichts anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem 
Asylgerichtshof die Bestimmungen des AVG sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des 
Begriffes "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. Nach den Gesetzesmaterialien (AB 371 XXIII. GP) gilt 
dies auch für zusammengesetzte Begriffe, die den Wortbestand "Berufung" enthalten (z.B. "Berufungsbehörde" 
oder "Berufungsantrag" in §§ 66 und 67 AVG). 
 

2. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

3.1. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten 
Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, 
sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der 
Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zu Grunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter 
Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 
des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit 
der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011; 
VwGH 21.09.2000, 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, 99/20/0273; VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei 
Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, 98/20/0233; VwGH 09.03.1999, 
98/01/0318). 
 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, und ist ihm dort die Inanspruchnahme inländischen Schutzes auch 
zumutbar, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 
24.3.1999, 98/01/0352; 15.3.2001, 99/20/0134; 15.3.2001, 99/20/0036). Das einer "inländischen 
Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage 
kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann 
asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 
29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

3.2. Vor dem Hintergrund der oben getroffenen Feststellungen zur aktuellen Situation in der Türkei war den BF 
betreffend angesichts der zu seinem Vorbringen getroffenen Feststellungen (vgl. oben) aus den folgenden 
Gründen keine aktuelle begründete Furcht vor Verfolgung im Herkunftsstaat feststellbar: 
 

Dem BF gelang es aus den oben dargelegten Gründen weder glaubhaft darzulegen, dass er vor der Ausreise einer 
(asylrelevanten) Verfolgung in der Türkei unterlegen war noch dass er einer solchen bei einer Rückkehr in die 
Türkei unterliegen würde, weshalb schon deshalb eine Subsumierung seines Vorbringens unter die 
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Verfolgungstatbestände der GFK nicht möglich war. Auch eine eventuell aus anderen Gründen bestehende 
aktuelle Verfolgungsgefahr war aus Sicht der Behörde im Lichte der aktuellen länderkundlichen Feststellungen 
nicht feststellbar. 
 

Der Vollständigkeit halber ist noch festzuhalten, dass selbst für den Fall einer - hier nur hypothetisch 
angenommenen - Feststellung der Glaubwürdigkeit einer Fahndung nach dem BF durch die türkische Polizei 
wegen des Verdachts eines Kapitalverbrechens eine Asylrelevanz schon angesichts des fehlenden Konnexes der 
behaupteten Bedrohung zu den Tatbeständen der GFK zu verneinen wäre, da sich diese "Verfolgung" als bloße 
von den Sicherheitsbehörden durchzuführende und im Rahmen eines funktionierenden Rechtsstaates auch durch 
die entsprechenden Organe durchzuführende Verfolgung einer Straftat darstellen würde. Ein Konnex zu einer als 
asylrechtlich relevante Verfolgung zu qualifizierenden Tat wäre für den AsylGH nicht erkennbar. Die erst als 
letzte Konsequenz nach Durchführung eines entsprechenden Verfahrens drohende Inhaftierung reicht ebenso 
wenig ohne Hinzutreten weiterer Faktoren für eine Asylgewährung aus. 
 

Darüber hinaus hätte sich im gegenständlichen Verfahren auch nicht feststellen lassen, dass die türkischen 
Behörden einer allfälligen Bedrohung des BF durch Dritte gegenüber keinen Schutzwillen und keine 
Schutzfähigkeit gezeigt hätten oder davon auszugehen gewesen wäre und diese Umstände wiederum auf einem 
der in der GFK genannten und mit dem BF selbst in Verbindung stehenden Tatbestand, etwa seiner 
Volksgruppenzugehörigkeit wie in der Beschwerde unsubstantiiert behauptet, gründen würden. 
 

In Anbetracht der Feststellungen zur Volksgruppenzugehörigkeit des BF ist für ihn allein aufgrund dieser 
Umstände eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention in begründeter Weise nicht zu 
befürchten, zumal es im Herkunftsland des BF - wie aus den getroffenen Länderfeststellungen hervorgeht - zu 
keinen systematischen und weit verbreiteten Repressionen gegen Staatsbürger kurdischer Herkunft kommt. 
Selbiges gilt - bei Wahrunterstellung - ebenso für die behauptete alevitische Glaubensrichtung, welche ebenso 
wenig laut Länderberichten zu einer asylrelevanten Verfolgung führen würde. 
 

Das Beschwerdebegehren war daher hinsichtlich Spruchpunkt I abzuweisen. 
 

4. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 von Amts 
wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 
den Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung 
ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß Art 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft 
getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der 
Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf 
Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach 
wäre die Verweisung des § 8 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des § 50 FPG 
zu beziehen. 
 

Gemäß § 50 Abs 1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, die Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art 2 EMRK, Art 3 EMRK oder das Protokoll 
Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde, oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 
verbunden wäre. Gemäß § 50 Abs 2 FPG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder 
die Hinderung an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, 
dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art 33 Z 1 
GFK), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative. 
 

Da sich die Regelungsinhalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, 
die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre, lässt sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, 
die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zum inhaltsgleichen § 37 
Fremdengesetz, BGBl Nr. 838/1992, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung 
das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest 
gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren 
Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten 
besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte 
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Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, 
Zl. 98/01/0122). Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, 
in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem 
Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427). Im 
Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im 
Sinne des § 57 Abs 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

4.1. Eine mögliche Gefährdung des BF iSd des § 50 Abs. 2 FrG im Herkunftsstaat ist vor dem Hintergrund der 
Feststellungen oben zur Frage der Asylrelevanz des Vorbringens jedenfalls zu verneinen. 
 

4.2. Ausgehend vom Vorbringen des BF sowie auch von der Lageeinschätzung des Asylgerichtshofs auf der 
Grundlage der eingesehenen Berichte sind darüber hinaus derart exzeptionelle Umstände, die eine Rückführung 
im Hinblick auf innerhalb oder außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten im Zielstaat im 
Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen lassen könnten, im Falle des BF ebenfalls nicht ersichtlich (vgl. zu Art. 
3 EMRK z. B. VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). Die behauptete zeitweilige Einnahme eines 
Beruhigungsmittels stellt in diesem Zusammenhang keinen berücksichtigungswürdigen Umstand dar. 
 

Hinzu kommt, dass vor dem Hintergrund der vom BF selbst dargestellten Lebensverhältnisse seiner Verwandten 
in der Türkei sowie der eigenen früheren Lebensumstände und Fähigkeiten auch nicht ersichtlich ist, dass er bei 
einer Rückführung in den Herkunftsstaat in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, 
Unterkunft) einer lebensbedrohenden oder ausweglosen Situation ausgesetzt wäre. 
 

4.3. Vor diesem Hintergrund erweist sich Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides als mit dem Gesetz in 
Einklang stehend, und geht auch der Asylgerichtshof in der Folge von der Zulässigkeit der Abschiebung des 
Beschwerdeführers in die Türkei gemäß § 8 Abs 1 AsylG aus. 
 

5. Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gemäß § 8 Abs 1 AsylG ergeben, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die 
Behörde gemäß § 8 Abs 2 AsylG diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. 
 

Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs 2 AsylG ist auf Art 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH vom 
15.10.2004, G 237/03; VfGH vom 17.03.2005, G 78/04a.). 
 

Gemäß Art 8 Abs 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art 8 Abs 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die 
Ausübung dieses Rechtes nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). 
 

Der Begriff des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, 
sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines 
Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf 
andere Weise (EGMR Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua). 
 

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 
60.654/00) garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat. Unter 
gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts 
(zB. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise 
dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u. 
a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat 
vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI 
gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 
10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). 
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5.1. Der seit Juni 2004 in Österreich aufhältige Beschwerdeführer hat keine nahen Angehörigen oder 
Verwandten hierorts, demgegenüber halten sich alle seinen nahen Angehörigen in der Türkei auf. Die in der 
Beschwerde im April 2005 angekündigte beabsichtigte Heirat unterblieb offenbar und hat der BF auch kein 
entsprechendes Dokument in der mündlichen Verhandlung vorgelegt oder generell dargelegt, dass ein besonders 
intensives Naheverhältnis zu einer Frau in Österreich vorliege. Auch wenn man von dem Bestehen eines 
Naheverhältnisses zu dieser Person ausgeht, so lebt der BF mit dieser in keinem gemeinsamen Haushalt (vgl 
ZMR vom 09.08.2009) und wurden durch den BF selbst auch keine sonstigen emotionalen oder sozialen 
Beziehungen in intensiver Form in Österreich vorgebracht. 
 

Er war seit der illegalen Einreise in das Bundesgebiet weder legal erwerbstätig noch war abgesehen von seinen 
Sprachkursen eine sonstige wesentliche Verfestigung des Aufenthalts oder Integration des BF festzustellen. 
Vielmehr wurde der BF in Österreich gravierend straffällig, was gerade seinen mangelnden Willen indiziert, sich 
dem österreichischen Rechtssystem zu unterwerfen, und den öffentlichen Interessen hierorts diametral 
entgegenläuft. 
 

Es ist daher davon auszugehen, dass durch die Ausweisung weder in sein Familien- noch in sein Privatleben in 
bedeutsamem Maße eingegriffen wird, dies auch dann nicht wenn er eventuell eine Lebensgemeinschaft mit 
seiner Freundin eingegangen wäre, zumal sich daraus keine entscheidungswesentliche Änderung des 
Sachverhalts im Hinblick auf seine rechtliche Beurteilung ergeben hätte, und demgegenüber gravierende 
öffentliche Interessen an der Ausweisung bestehen. 
 

5.2. Einer Abwägung der öffentlichen Interessen gegenüber den Interessen des Fremden an einem Verbleib in 
Österreich in dem Sinne, ob dieser Eingriff iSd Art 8 Abs 2 EMRK notwendig und verhältnismäßig ist, ist 
vorauszuschicken, dass die Ausweisung jedenfalls der innerstaatlichen Rechtslage nach einen gesetzlich 
zulässigen Eingriff darstellt. 
 

Art 8 Abs 2 EMRK lautet: 
 

"Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff 
gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die 
nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 
der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist." 
 

Nach dem Urteil des EGMR im Fall Moustaquim ist eine Maßnahme dann in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig, wenn sie einem dringenden sozialen Bedürfnis entspricht und zum verfolgten legitimen Ziel 
verhältnismäßig ist. Das bedeutet, dass die Interessen des Staates, insbesondere unter Berücksichtung der 
Souveränität hinsichtlich der Einwanderungs- und Niederlassungspolitik, gegen jene des Berufungswerbers 
abzuwägen sind. 
 

Der EGMR geht davon aus, dass die Konvention kein Recht auf Aufenthalt in einem bestimmten Staat 
garantiert. Der EGMR erkennt in stRsp weiters, dass die Konventionsstaaten nach völkerrechtlichen 
Bestimmungen berechtigt sind, Einreise, Ausweisung und Aufenthalt von Fremden ihrer Kontrolle zu 
unterwerfen, soweit ihre vertraglichen Verpflichtungen dem nicht entgegenstehen (vgl. uva. zB. Urteil 
Vilvarajah/GB, A/215 § 102 = NL 92/1/07 und NL 92/1/27f.). 
 

Hinsichtlich der Abwägung der öffentlichen Interessen mit jenen des Berufungswerbers ist der 
Verfassungsgerichtshof der Auffassung, dass Asylwerber und sonstige Fremde nicht schlechthin gleichzusetzen 
sind. Asylwerber hätten idR ohne Geltendmachung von Asylgründen keine rechtliche Möglichkeit, legal nach 
Österreich einzureisen. Soweit die Einreise nicht ohnehin unter Umgehung der Grenzkontrolle oder mit einem 
Touristenvisum stattgefunden hat, ist Asylwerbern der Aufenthalt bloß erlaubt, weil sie einen Asylantrag gestellt 
und Asylgründe geltend gemacht haben. Sie dürfen zwar bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung 
weder zurückgewiesen, zurückgeschoben noch abgeschoben werden, ein über diesen faktischen Abschiebeschutz 
hinausgehendes Aufenthaltsrecht erlangen Asylwerber jedoch lediglich bei Zulassung ihres Asylverfahrens 
sowie bis zum rechtskräftigen Abschluss oder bis zur Einstellung des Verfahrens. Der Gesetzgeber beabsichtigt 
durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens 
hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer 
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern. Es kann dem Gesetzgeber nicht entgegen getreten 
werden, wenn er auf Grund dieser Besonderheit Asylwerber und andere Fremde unterschiedlich behandelt 
(VfGH 17. 3. 2005, G 78/04 ua). 
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat fallbezogen unterschiedliche Kriterien (vgl. dazu 
insbesondere VfGH B 328/07) herausgearbeitet, die bei einer solchen Interessenabwägung zu beachten sind und 
als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Art 8 EMRK einer Ausweisung entgegensteht: 
 

Er hat etwa die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 
31.1.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 
16.9.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens 
(EGMR 28.5.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 

20.6.2002, Fall Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 

22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 2.8.2001, Fall 
Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der 
sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, 
der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen 
manifestiert (vgl. EGMR 4.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9.10.2003, Fall Slivenko, 
Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.6.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch 
VwGH 5.7.2005, 2004/21/0124; 

11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 
24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00) für maßgeblich erachtet. 
 

Auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren - was bei einem bloß vorläufigen Aufenthaltsrecht während des 
Asylverfahrens jedenfalls als gegeben angenommen werden kann -, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen 
(EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 5.9.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.1.2006, Fall 
Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562). Der Asylwerber 
kann während seines Asylverfahrens nicht darauf vertrauen, dass ein in dieser Zeit entstehendes Privat- bzw. 
Familienleben auch nach der Erledigung seines Asylantrages fortgesetzt werden kann. Die Rechte aus der GFK 
dürfen nicht dazu dienen, die Einwanderungsregeln zu umgehen (ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung 
von Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 857 mwN). 
 

Das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration ist weiters dann 
gemindert, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf einen unberechtigten Asylantrag zurückzuführen ist (VwGH 
26.6.2007, 2007/01/0479 mwN). Beruht der bisherige Aufenthalt auf rechtsmissbräuchlichem Verhalten 
(insbesondere bei Vortäuschung eines Asylgrundes [vgl VwGH 2.10.1996, 95/21/0169]), relativiert dies die 
ableitbaren Interessen des Asylwerbers wesentlich [vgl. die Erkenntnisse vom 28. Juni 2007, Zl. 2006/21/0114, 
und vom 30. August 2007, Zl. 2006/21/0246] (VwGH 20.12.2007, 2006/21/0168). 
 

Bei der Abwägung der Interessen ist auch zu berücksichtigen, dass es dem Beschwerdeführer bei der 
asylrechtlichen Ausweisung nicht verwehrt ist, bei Erfüllung der allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Regelungen 
des FPG bzw. NAG wieder in das Bundesgebiet zurückzukehren (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die 
Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 861, mwN). Es wird dadurch nur jener Zustand hergestellt, 
der bestünde, wenn er sich rechtmäßig (hinsichtlich der Zuwanderung) verhalten hätte und wird dadurch 
lediglich anderen Fremden gleichgestellt, welche ebenfalls gemäß dem Grundsatz der Auslandsantragsstellung 
ihren Antrag gem. FPG bzw. NAG vom Ausland aus stellen müssen und die Entscheidung der zuständigen 
österreichischen Behörde dort abzuwarten haben. 
 

Die Schaffung eines Ordnungssystems, mit dem die Einreise und der Aufenthalt von Fremden geregelt werden, 
ist auch im Lichte der Entwicklungen auf europäischer Ebene notwendig. Dem öffentlichen Interesse an der 
Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen kommt im Interesse des 
Schutzes der öffentlichen Ordnung (Art 8 Abs 2 EMRK) daher ein hoher Stellenwert zu (VfGH 29.9.2007, B 
328/07, VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251 uva.). Die öffentliche Ordnung, hier va. das Interesse an einer 
geordneten Zuwanderung, erfordert es daher, dass Fremde, die nach Österreich einwandern wollen, die dabei zu 
beachtenden Vorschriften einhalten. Die öffentliche Ordnung wird z.B. schwerwiegend beeinträchtigt, wenn 
einwanderungswillige Fremde, ohne das betreffende Verfahren abzuwarten, sich unerlaubt nach Österreich 
begeben, um damit die österreichischen Behörden vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Ausweisung kann in 
solchen Fällen trotz eines vielleicht damit verbundenen Eingriffs in das Privatleben und Familienleben 
erforderlich sein, um jenen Zustand herzustellen, der bestünde, wenn sich der Fremde gesetzestreu verhalten 
hätte (VwGH 21.2.1996, 95/21/1256). Dies insbesondere auch deshalb, weil als allgemein anerkannter 
Rechtsgrundsatz gilt, dass aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile 
gezogen werden dürfen. (VwGH 11.12.2003, 2003/07/0007). Der VwGH hat weiters festgestellt, dass 
beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein 
länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein 
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geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 
31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Die geordnete Zuwanderung von Fremden ist auch für das wirtschaftliche Wohl des Landes von besonderer 
Bedeutung, da diese sowohl für den sensiblen Arbeitsmarkt als auch für das Sozialsystem gravierende 
Auswirkung hat. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass insbesondere nicht rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhältige Fremde, welche daher auch über keine arbeitsrechtliche Berechtigung verfügen, idR die 
reale Gefahr besteht, dass sie zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes auf den inoffiziellen Arbeitsmarkt 
drängen, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf den offiziellen Arbeitsmarkt, das Sozialsystem und damit 
auf das wirtschaftliche Wohl des Landes hat (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von 
Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 857 mwN). 
 

5.3. Im Rahmen einer Abwägung ist im gegenständlichen Fall zunächst festzuhalten, dass die Beziehung oder 
auch eine allfällige Lebensgemeinschaft des Beschwerdeführers seit 2005 mit einer in Österreich lebenden 
türkischen Staatsbürgerin zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als er sich seines unsicheren Aufenthaltsstatus 
bewusst gewesen ist bzw. zumindest sein musste. Auch das Gewicht des mehrjährigen Aufenthalts des 
Beschwerdeführers in Österreich seit 2004 ist dadurch gemindert, dass sich dieser Aufenthalt letztlich auf einen - 
wie oben ausgeführt - unberechtigten Asylantrag gestützt wurde. Sonstige wesentliche oder längjährige 
integrative Bindungen in Österreich hat der Beschwerdeführer - abgesehen von gewissen Deutschkenntnissen - 
nicht vorgebracht. Vor allem liegt gegen den BF eine Verurteilung wegen schwerer absichtlicher 
Körperverletzung zu fünfzehn Monaten Haft vor, von welcher er den unbedingten Teil bereits verbüßt hat. Somit 
steht den persönlichen Interessen des BF an einem weiteren Aufenthalt in Österreich auch das gravierende 
Fehlverhalten des BF und die daraus resultierende Gefährdung maßgeblicher öffentlicher Interessen gegenüber. 
Es liegt unter Berücksichtigung der Ziele des Art 8 Abs. 2 EMRK im legitimen Interesse Österreichs einen wie 
der Beschwerdeführer straffällig gewordenen Ausländer (vgl. VfSlg. 17.516) auszuweisen. In diesem Sinne kann 
auch die Verhaltensprognose nicht positiv für den BF ausfallen, da dieser die österreichische Rechtsordnung 
wiederholt missachtet hat. Schließlich leben auch die nächsten Verwandten des BF nach wie vor in der Türkei, 
sodass gewisse Bindungen zum Herkunftsstaat vorhanden sind. 
 

Diesen - sohin bereits relativ schwachen - Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib in Österreich 
stehen die oben näher dargestellten öffentlichen Interessen des Schutzes der öffentlichen Ordnung, insbesondere 
in Form der Einhaltung der strafrechtlichen sowie die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden 
Bestimmungen, sowie des wirtschaftlichen Wohles des Landes gegenüber. 
 

Im Rahmen einer Abwägung iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK gelangt man daher gegenständlich zu dem Ergebnis, dass 
die dargestellten individuellen Interessen des Beschwerdeführers iSd Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht so ausgeprägt 
sind, dass sie insbesondere das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung nach Abschluss des 
Asylverfahrens und der Einhaltung der österreichischen aufenthalts- und fremdenrechtlichen Bestimmungen 
überwiegen. 
 

5.4. Es ergaben sich im Verfahren auch keine begründeten Hinweise auf die Notwendigkeit eines Aufschubs, 
weil etwa die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer wären (§ 10 Abs 3 AsylG 2005). 
 

5.5. Zusammengefasst war daher auch Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheids im Sinne einer 
Ausweisung zu bestätigen. 
 

6. Es war daher insgesamt unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände spruchgemäß zu entscheiden. 


